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Die Convention on the International Right of Correction hängt der Resolution der Generalversammlung (GA) 

der Vereinten Nationen, vom 16. Dezember 1952, A/RES/630(VII), als Annex an. Ihr einziger Erwägungsgrund 
lautet: 

 

 
 
Schon die semantische Tatsache, dass establishment hier ohne Artikel, das right jedoch mit einem solchen 

gesetzt ist, deutet darauf hin, dass die GA davon ausging, dass das Recht auf Korrektur bereits als Gegenstand 
allgemeiner Rechtsgrundsätze im Völkerrecht gilt, also besteht, während es hier, in dieser Resolution nur mehr 
darum zu tun wäre, es zu bestärken. 

Zu establish finden wir bei WHITNEY
1, was folgt: 

 

   
 
Leicht zu erkennen somit, dass die Vokabel establish im Englischen etwas bereits Existierendes voraussetzt, 

das auf feste Beine gestellt werden soll. 
 

                                                           
1
 VII, 2009; https://archive.org/details/centurydictipt700whituoft/page/2009  

http://www.undocs.org/A/RES/630(VII)
https://archive.org/details/centurydictipt700whituoft/page/2009
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Dass die GA dabei, im zitierten Erwägungsgrund, auch auf die Stärkung des Friedens Bezug nimmt, verrät 
deutlich, dass sie sich dabei auf Artikel 11 Absatz 1 UN-Charta stützt, demzufolge, wie andernorts ausgeführt, 
Grundsätze, welche sie erwägt, als von ihr allgemein verbindlich festgestellt gelten. 

 
Der erste operative Punkt der zitierten Resolution 630 (VII) lautet: 
 

 
 
Zumal die GA den hier übernommenen Text der Konvention bereits als Entwurf in operativem Punkt 2. ihrer 

Resolution A/RES/277(III) angenommen hatte, brauchte sie hier deren Unterzeichnung durch die 
Mitgliedstaaten bloß noch einzufordern, wobei sie indes einige Streichungen ausdrücklich erwähnt und den neuen 
Text eines Artikels XVIII ausdrücklich zitiert, was beides die (gegenüber 277 [VII] korrigierende) Feststellung im 
Sinne des Artikels 11 Absatz 1 UN-Charta bewirken soll. 

 
Interessant ist dabei auch, dass der darin zitierte Text des neuen Artikels XVIII die durch die erwähnte 

Streichung beseitigte alte Formulierung in ihr Gegenteil verkehrt, wonach nämlich eine solche Geltung außerhalb 
des metropolitanen Staates bei der Unterzeichnung der Konvention zum Ausdruck gebracht werden könnte. 

 
Auch hierin, in dieser Umkehr, liegt das Bekenntnis, dass die Grundsätze der Konvention längst allgemein 

verbindlich gelten. 
 
Damit im harmonischen Einklang steht, dass das agree im operativen Artikel II Absatz 1 Unterabsatz 3 der 

Konvention, als das die zentrale vertragliche Verpflichtung begründendes Moment, sich lediglich mit stimmen 
zu, oder stimmen überein, zu übersetzen ist, was darauf hindeutet, dass sie sich einer bestehenden Rechtslage 
lediglich anschließen wollen. 

 
Zugleich liegt aber der dokumentarische Fokus dieser Stelle der Resolution 630 (VII) nicht darauf, einen 

allgemeinen Rechtsgrundsatz in seiner ganzen Tragweite und seinem ganzen Umfang nach verbindlich 
festzustellen, sondern darauf, mit der Einschränkung der (für das Zustandekommen in diesem Punkt 
erforderten) Zustimmung lediglich einen Teilaspekt dieses Grundsatzes abzubilden, nämlich denjenigen, der auf 
den darin bezeichneten Fall beschränkt ist, wo ein Staat behauptet, dass eine Medienaussendung, welche 
geeignet ist, dessen Beziehungen mit anderen Staaten oder dessen nationales Prestige oder nationale Würde zu 
beeinträchtigen, falsch oder verzerrt ist. 

 
Einzig in diesen Fall sollen die Vertragsparteien einwilligen, während überhaupt nicht offen bleibt, was mit 

jenen Fällen sei, da der Staat nicht nur behauptet, sondern gar beweist etc, oder da er nicht nur in seinen 

http://www.undocs.org/A/RES/277(III)
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Beziehungen oder seiner Würde etc. beeinträchtigt ist, sondern in seiner Existenzfähigkeit, weil etwa das 
Bestehen seiner Wirtschaft oder Kultur von der falschen Meldung beeinträchtigt wird: Denn solche Fälle sind 
kraft Größenschlusses selbstredend mit inbegriffen. 

 
Dass dies so zu sehen ist, zeigt auch Artikel VI Absatz 1, letzter Halbsatz, der Konvention, wo bestimmt wird, 

dass der Konvention auch solche Nicht-Mitglieder der UNO beitreten können, welche ihre Generalversammlung 
für berechtigt erklärt. Darin liegt nämlich eine Bezeugung, von welcher enormen Bedeutung die Grundsätze um 
Information und Korrektur sind: Sie sind derart bedeutsam, dass einer Mitgliedschaft bei der UNO kein höherer 
Wert eingeräumt werden soll, als der Berechtigung, der Konvention beizutreten. 

 
Zu beachten ist auch, dass nach der Ordnung der UN-Charta die Zustimmung (im Sinne einer Vereinbarung) 

einzelner Staaten zur Feststellung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen im Sinne des Artikels 11 Absatz 1 UN-
Charta gar nicht nötig ist, sondern eben nur ein Beschluss der GA. Wenn hier, im zitierten Artikel 2 also die Rede 
von Zustimmung ist, besagt dies nur, dass in diesem konkreten Fall, der vergleichsweise geringfügig ist, die 
Zustimmung für die Knüpfung von Rechtsfolgen daran erforderlich sein sollte, nicht jedoch für die anderen Fälle, 
die im Bedeutungshof des Umkehr- bzw. Größenschlusses liegen. 

 
Dass der oben kraft Analogieschluss geschaffene weitere Anwendungsbereich im praktischen Leben der 

internationalen Beziehungen eine tragende Rolle spielt, ist außer Zweifel. Dasselbe gilt für weitere Anwendungen 
rücksichtlich grober Beeinträchtigungen relevanter Staatsangehöriger (etwa volkswirtschaftlich direkt 
relevanter Industriebetriebe etc.) oder solcher Gruppen ihrer. 

 
Erwähnenswert sind außerdem der sechste und der siebente Erwägungsgrund der Konvention; sie lauten: 
 

 
 
In ihnen wird der false or distorted report der (bloßen) Bezeichnung: news, gegenübergestellt und damit 

zum Ausdruck gebracht, dass diese Bezeichnung sich auf wahre, authentische und zutreffende Nachrichten 
bezieht, sodass gar nicht nötig war, das Wort news mit solchen Adjektiven zu versehen, weil Neuigkeiten im 
reinsten Sinn ihrer Natur immer wahr, authentisch und zutreffend sein müssen, stellen sie doch andernfalls 
keine Neuigkeiten, sondern bloße Lügen dar. 

 
In weiterer Folge resultiert daraus, dass die Formulierungen: without comment of expression of opinion, 

sowie: whatever be its opinion concerning the facts in question, in den Artikeln II Absatz 2 bzw. III Absatz 1 der 
Konvention, um konform mit dem Begriff der Meinung nach Artikel 19 UDHR gehen zu können, lediglich in einem 
Ausdruck der gewerteten Einschätzung der Bedeutung der Fakten liegen wird können; woraus wieder folgt, dass 
unzutreffende Fakten im Communiqué sehr wohl ein zulässiger Grund sind, eine Behandlung seiner nach Artikel 
III zu verweigern, die Gründe wofür sodann in den Kommentar des anderen Staates aufzunehmen sind, welchen 
er nach Artikel IV an den Generalsekretär übermitteln kann, welche Prozedur somit allgemeinen Charakter und 
ebensolche Gültigkeit im Sinne der Reichweite der oben umrissenen allgemeinen Grundsätze hat. 


